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Gemeinde Hofstetten-Flüh
	Gemeinde Hofstetten-Flüh

Technische Dienste
Neuer Weg 7

4114 Hofstetten
	Telefon
061 731 13 50
Fax
061 731 13 49
Mail
martin.gschwind@hofstetten-flueh.ch
Webseite
www.hofstetten-flueh.ch


	Arbeitszeiten
Technische Dienste
Montag – Freitag 

07:30 – 12:00 Uhr

13:00 – 17:00 Uhr





Dieses Formular 1-fach einreichen
Planbeilage 3-fach einreichen
Gemeinde Hofstetten-Flüh

Technische Dienste
Neuer Weg 7
4114 Hofstetten

	Gesuch für Bauarbeiten auf Gemeindeareal

	
	
	
	
	

	Projekt
	
	Strasse + Nr. / Parz.-Nr.
	
	     

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Gesuchsteller/in
	
	     


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Projektverfasser/in
	
	     


	
	
	
	
	


Anschluss oder Arbeiten an:

	Werkleitung
	
	Eigentümer
	
	Zuständig
	
	
	Adressen

	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Kanalisation
	
	Gemeinde Hofstetten - Flüh
	
	Technische
Dienste

	
	
	Telefon:
061 731 13 50 
Fax:
061 731 13 49







Fax:
061 733 02 56
E-Mail:
martin.gschwind@hofstetten-flueh.ch

	 FORMCHECKBOX 

	
	Wasser
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Elektrizität
	
	EBM Netz AG
Weidenstrasse 27
4142 Münchenstein
	
	Leitungsbau
	
	Telefon:
061 415 44 04
Fax:
061 415 46 44
E-Mail:
f.dormois@ebm.ch

	 FORMCHECKBOX 

	
	Telefon
	
	Swisscom AG
4000 Basel
	
	Baudienst
	
	Telefon:
058 223 91 51
Fax:
061 313 00 42
E-Mail:
jens.kuehnert@swisscom.com

	 FORMCHECKBOX 

	
	Fernsehkabel
	
	Cablecom GmbH,
Münchensteinerstrasse 270
4052 Basel


	
	Neuanschluss
Bau/Planung

	
	Telefon:
061 338 38 17

E-Mail:
newconnection.basel@cablecom.ch
Telefon:
031 385 21 21
Fax:
031 381 61 84
E-Mail:
Operation-Auftragsmanagement-West@cablecom.ch E-Mail:
leitungskataster.west@upc-cablecom.ch



Zweck

	  
Neuerstellung
	  
Reparatur
	  
Kassierung
	Baubeginn:     


	  
Auswechslung


	  
Hauptleitung


	  
Hausanschluss


	

	  
Masten / Kandelaber
	  
Hydrant / Schieber
	  
Andere 1

	Bauende:
     

	1 Beschreibung:     
	


Zweck mit X ausfüllen.
Die Bewilligung wird unter folgenden Bedingungen und Auflagen erteilt:
-
Die schweizerische Gesetzgebung, insbesondere die Kantonale Bauverordnung, sowie das Kommunale Bau- und Zonenreglement und die Wegleitungen „Baugesuch und Kanalisation“, gelten als integrierender Bestandteil der Bewilligung.
-
Gestützt auf der Kantonalen Bauverordnung § 65 Abs.1 sind Bauarbeiten so auszuführen, dass weder Personen noch Sachen gefährdet werden. Bei Missachtung von Anordnungen der Behörden, kann diese von Amtes wegen, auf Kosten des Verursachers, entsprechende Sofortmassnahmen in Auftrag geben. Als Verrechnungsbasis gelten die gültigen Verbandstarife.
-
Alle Neubauten und Änderungen an bestehenden Werkleitungen sind im Leitungskataster nachzuführen. Für das Einmessen der Wasser- und Kanalisationsleitungen ist das Ingenieur- und Planungsbüro Sutter AG, Hauptstrasse 52, 4153 Reinach Telefon 061 715 95 41 (www.sutter-ag.ch) rechtzeitig zu benachrichtigen. Elektro-, Telefon- und Fernsehkabel sind den jeweiligen Werken zum einmessen zu melden. Vor der Überdeckung der Wasser- und Kanalisationsleitungen ist eine Abnahme durch den Technischen Dienst, Tel. 061 731 13 50, erforderlich.
 -
Anpassungen von Randabschlüssen und Trottoirabsenkungen sind bewilligungspflichtig und gehen zu Lasten des Verursachers. Die Arbeiten sind vorgängig mit dem Technischen Dienst Tel: 061 731 13 50 abzusprechen.

-
Die Strasse muss für die Ereignisdienste (Feuerwehr, Sanität, Winterdienst usw.) und den Durchgangsverkehr jederzeit befahrbar sein. Vollständige Sperrung der Strasse für den Durchgangsverkehr ist nur mit einer Ausnahmebewilligung des Technischen Dienstes zulässig. Information und Regelung mit den betroffenen Einwohnern hat durch den Projektverfasser zu erfolgen. Grabenbrücken sind speziell in den Wintermonaten belagsbündig einzubauen.
- 
Die Baustelle ist nach den VSS SN 640886 Normen, Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute, zu signalisieren und zu beleuchten. Bei umfangreichen Bauarbeiten sind die erforderlichen Signalisations- und Verkehrsmassnahmen rechtzeitig mit dem Technischen Dienst Tel: 061 731 13 50 abzusprechen.
-
Grabarbeiten auf der Allmend sind bewilligungspflichtig. Die aufgebrochenen Leitungsgräben sind mit qualitativ gutem, sauberem Wandkiesmaterial aufzufüllen, wobei das Material schichtweise eingefüllt und gut verdichtet werden muss, so dass die Verdichtungswerte gemäss den Normen SNV 640 585 und SNV 640 588 erreicht werden. Die Instandstellung der Oberfläche hat unverzüglich nach der Leitungsverlegung zu erfolgen.
-
Allfällige spätere Setzungen im Bereich des Leitungsgrabens und deren Instandstellungen gehen zu Lasten des Gesuchstellers.
-
Die Baubehörde behält sich das Recht vor, die vorstehenden Bedingungen zu ändern oder diese Bewilligung aus wichtigen Gründen zu widerrufen.
Auflagen:
	     
     
     
     
     
     
     
     


Rechtsmittelbelehrung: 
Mit rechtskräftiger Bewilligung oder spätestens bei Beginn der Arbeiten unterzieht sich der/die GesuchstellerIn den vorstehenden Bedingungen und Auflagen.
Gegen diese Bewilligung kann innert 10 Tagen, von dessen Zustellung an gerechnet, beim Bau- und Justizdepartement, Rötihof/Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn, schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdebegründung ist im Doppel einzureichen.
Beilagen zu diesem Formular

	
	
	
	
	
	

	
	
	(
	Situationsplan 1:500 mit eingetragenem Projekt und Werkleitungen
	
	3-fach

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	     
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Adresse und Unterschrift

	
	
	

	
	
	ProjektverfasserIn respektive UnternehmerIn
	Bewilligt:

	
	
	

	
	
	

	
	
	     
	Gemeinde Hofstetten-Flüh

Technische Dienste


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ort, Datum
	
	     

	Hofstetten,


Gesuch für Bauarbeiten auf Gemeindeareal
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